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Referentin: Rechtsanwältin Anke Teichmann

Herzlich Willkommen!
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A) Der Mutterschutz

Der Mutterschutz gilt für alle Frauen, die in einem Arbeitsverhältnis in Deutschland stehen -egal welcher Nationalität sie sind.

Der Mutterschutz besteht auch in der Probzeit und während der Ausbildung. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen endet der Mutterschutz allerdings mit Ablauf der Befristung.

Sobald die Schwangere von der Schwangerschaft Kenntnis hat, sollte sie ihren Arbeitgeber informieren. Sie muss dies aber nicht. Es ist aber zu empfehlen, da der Arbeitgeber dann verschiedenen Verpflichtungen unterliegt, die dem Schutz der Schwangeren dienen, bspw. bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes für Ruhepausen oder für die Möglichkeit einer Abwechslung von stehenden und sitzenden Tätigkeiten zu sorgen.

Die Mitteilung ist direkt an den Arbeitgeber, seine Stellvertreter oder die Personalabteilung zu richten. Es empfiehlt sich, sich den Erhalt der Mitteilung quittieren lassen. In der Regel wird die Bescheinigung des Gynäkologen, auf der auch der voraussichtliche Geburtstermin errechnet ist, abgegeben.

Der Arbeitgeber muss die Aufsichtsbehörde unverzüglich informieren.

Bestimmte körperlich schwere Arbeiten sind Schwangeren und Stillenden verboten sowie das Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden Stoffen. 

Werdende und stillende Mütter haben keine Mehrarbeit zu leisten: d.h. nicht mehr als 8 Std. täglich zu arbeiten, keine Arbeit an Sonn- und Feiertagen sowie keine Arbeit zwischen 20 und 6 Uhr, § 8 MuSchG.

Für die ärztlichen Untersuchungen während der Schwangerschaft muss der Arbeitgeber die notwendige Freizeit gewähren. Ein Entgeltausfall darf dadurch nicht entstehen, § 16 MuSchG.

Die Mutterschutzfrist beginnt 6 Wochen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin. Ab diesem Zeitpunkt darf die Schwangere nicht mehr beschäftigt werden, es sei denn, sie erklärt ausdrücklich ihr Einverständnis. Dies kann aber jederzeit widerrufen werden, § 6 MuSchG.

Die Mutterschutzfrist dauert bis 8 Wochen nach der Geburt; bei Früh- und Mehrlingsgeburten 12 Wochen; bei Frühgeburten und sonstigen vorzeitigen Entbindungen verlängert sich zudem die Schutzfrist zusätzlich um den Zeitraum, der vor der Entbindung aufgrund der Frühgeburt oder sonstigen vorzeitigen Entbindung nicht mehr in Anspruch genommen werden konnte. Damit steht allen Müttern eine Mutterschutzfrist von mindestens 14 Wochen zu.

Für den Zeitraum der Mutterschutzfrist wird Mutterschaftsgeld gezahlt. Dies entspricht der Höhe des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts der letzten drei abgerechneten Kalendermonate vor Beginn der Schutzfrist. Die Krankenkasse zahlt einen bestimmten Satz (gesetzliche Krankenkassen ca. € 13 pro Kalendertag, private Krankenkasse zahlen gewisse Höchstbeträge für die Mutterschutzzeit). Die Differenz zahlt der Arbeitgeber. 

Selbstständige erhalten Mutterschaftsgeld in Höhe des Krankenkassenzuschusses.

Voraussetzung für diese Leistung ist die Bescheinigung des Arztes. Nach der Geburt muss die standesamtliche Geburtsbescheinigung eingereicht werden.

Kommt es vor Beginn der Mutterschutzfrist zu einem Beschäftigungsverbot, weil die Arbeit körperlich zu anstrengend ist oder der Arzt ein individuelles Beschäftigungsverbot ausgesprochen hat, ist der Durchschnittslohn der letzten 3 Monate weiterzuzahlen. Einmalige Zuzahlungen, Aufwandsentschädigungen, Reisespesen bleiben außer Betracht, aber Lohnerhöhungen sind zu berücksichtigen.
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Es besteht ein Kündigungsverbot. Eine Kündigung gegenüber einer Frau während der Schwangerschaft und bis zum Ablauf von 4 Monaten nach der Entbindung ist unzulässig, wenn dem Arbeitgeber zur Zeit der Kündigung die Schwangerschaft oder die Entbindung bekannt war oder ihm innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung die Schwangerschaft oder die Entbindung mitgeteilt wird, § 9 MuSchG. 

Das Überschreiten der 2-Wochen-Frist ist unschädlich, wenn die Frau die Nichteinhaltung der Frist nicht zu verschulden hat und die Mitteilung der Schwangerschaft oder der Entbindung unverzüglich gegenüber dem Arbeitgeber nachholt, bspw. wenn die Frau bei Zugang der Kündigung in Urlaub war.
Die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde kann in Ausnahmefällen eine Kündigung für zulässig erklären, wenn die Kündigung nichts mit der Schwangerschaft oder der Entbindung zu tun hat, bspw. bei Insolvenz oder bei einer besonders schweren Pflichtverletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten seitens der Frau. Die Zustimmung der Behörde muss aber vor Ausspruch der Kündigung vorliegen. Es empfiehlt sich, die Kündigung anwaltlich prüfen zu lassen. Eine Klage gegen die Kündigung muss innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der Kündigung am zuständigen Arbeitsgericht erhoben werden.

Wird die Frau erst nach Zugang der Kündigung schwanger, gilt das Kündigungsverbot nicht.

Die Schwangere selbst kann während der Schwangerschaft und während der Schutzfrist nach der Entbindung das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung einer  Kündigungsfrist zum Ende der Schutzfrist kündigen, § 10 MuSchG.

Hat die Schwangere ihren Urlaub vor Beginn der Beschäftigungsverbote nicht oder nicht vollständig nehmen können, so kann sie den Resturlaub nach Ablauf der Mutterschutzfristen im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr beanspruchen, § 17 MuSchG.

B) Die Elternzeit





Die Elternzeit und das Elterngeld sind im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz geregelt (BEEG)

I. Der Rechtsanspruch auf Elternzeit






1.) Was ist Elternzeit?

Die Elternzeit ist der Anspruch der berufstätigen Eltern gegen den Arbeitgeber auf unbezahlte Freistellung von der Arbeit aus Anlass der Geburt und zum Zweck der Betreuung des Kindes

Dieser Anspruch kann nicht durch Vertrag, Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung ausgeschlossen oder beschränkt werden. Der Anspruch kann aber durch Vertrag, Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung erweitert oder verlängert werden. 

Die Eltern zeigen die Elternzeit an. Der Arbeitgeber sollte die Elternzeit bescheinigen. Ziel sollte eine einvernehmliche Festlegung der Elternzeit sein. Sollte kein Einvernehmen erzielt werden, besteht der Anspruch auf Elternzeit unabhängig von einem Einverständnis des Arbeitgebers.

2.) Wie wird das Arbeitsverhältnis durch die Elternzeit verändert?

Der Arbeitnehmer ist von seiner Pflicht zur Arbeitsleistung freigestellt und der Arbeitgeber von seiner Pflicht zur Gehaltszahlung. Das Arbeitsverhältnis ruht. 
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Die Nebenpflichten (bspw. Mitteilungspflichten, Verschwiegenheitspflichten oder das Wettbewerbsverbot für den Arbeitnehmer) bleiben bestehen.

Die Elternzeit zählt immer bei den Jahren der Betriebszugehörigkeit mit. Dies ist u.a. bedeutsam für die Länge der Kündigungsfristen und für einen eventuell bestehenden Kündigungsschutz.

Das Ruhen des Vergütungsanspruchs umfasst alle Formen der Vergütung, also alle geldwerten Vorteile, die als Gegenleistung für die Arbeitsleistung sonst erbracht werden – bspw. Gehaltsansprüche, Anspruch auf Naturalvergütung, private Nutzung von Dienstfahrzeugen.

Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ruht, denn deren Voraussetzung ist, dass die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit die alleinige Ursache für den Ausfall der Arbeitsleistung ist. Daran fehlt es aber, wenn die Arbeitsunfähigkeit im Zeitraum der Elternzeit auftritt. Bei einer Teilzeittätigkeit besteht die Entgeltfortzahlungspflicht.

Der Urlaubsanspruch ruht, da Zweck des Urlaubs die Regeneration des Arbeitsnehmers ist. Der Arbeitgeber kann den Urlaub für die Dauer der Elternzeit um 1/12 pro Monat der Elternzeit kürzen. Wenn ein Elternteil den Resturlaub nicht mehr vollständig vor Beginn der Elternzeit nehmen konnte, wird der Resturlaub auf die Zeit nach Ende der Elternzeit übertragen und kann dann im laufenden oder im nächsten Jahr in Anspruch genommen werden. Bei einer Teilzeittätigkeit besteht der anteilige Urlaubsanspruch. Endet das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit muss der Arbeitgeber den nicht gewährten Urlaub auszahlen.

Sonderzahlungen: Haben die Sonderzahlungen - wie bspw. das 13. Gehalt - ausschließlich Vergütungscharakter besteht kein Anspruch darauf während der Elternzeit. Soll aber bspw. ein Weihnachtsgeld auch als Anerkennung für die Zugehörigkeit im Untenehmen gezahlt werden, könnte im Einzelfall ein Anspruch bestehen. Es muss geprüft werden, was Sinn und Zweck dieser Sonderzahlung ist.

Urlaubgeld wird in der Regel gezahlt als Ausgleich für die dem Arbeitnehmer entstehenden Mehraufwendungen anlässlich des Urlaubs. Dies setzt voraus, dass der Arbeitnehmer auch einen Urlaubsanspruch hat. Arbeitnehmer in Elternzeit haben daher keinen Anspruch auf Urlaubsgeld, da ihnen auch kein Urlaubsanspruch zusteht. Selbstverständlich kann freiwillig vereinbart werden, dass Urlaubsgeld auch Arbeitnehmern in Elternzeit zusteht.

VWL: in der Regel ruht der Anspruch auf Zahlung der VWL.

Betriebliche Altersversorgungen: es kommt auf die Versorgungsvereinbarung an. Zeiten der Inanspruchnahme der Elternzeit zählen zur Betriebszugehörigkeit und unterbrechen jedenfalls nicht den Lauf der Unverfallbarkeit. Es kann aber vereinbart werden, dass in diesen Zeiten keine Beiträge vom Arbeitgeber zu entrichten sind.

Die Eltern sind weiter zur Betriebsratswahl wahlberechtigt und bleiben auch Betriebsräte während ihrer Elternzeit. Zudem sind die Eltern berechtigt, an allen Betriebsversammlungen teilzunehmen.

Nach dem Ende der Elternzeit gelten wieder die früheren Arbeitsbedingungen (bspw. die vertraglich vereinbare Arbeitszeit und das dementsprechende Gehalt). Zwischenzeitlich eingetretene betriebliche Änderungen, die für alle Beschäftigten gelten (bspw. die Geltung einer Betriebsvereinbarung über Telefon- und Internetnutzung), gelten auch für die Eltern, die nach Ende ihrer Elternzeit in das ursprüngliche Arbeitsverhältnis wieder zurückkehren.

Der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch, wieder auf seinem früheren Arbeitsplatz eingesetzt zu werden. Es kann also eine Versetzung erfolgen. Sein Einsatz muss aber seinen arbeitsvertraglichen Bestimmungen hinsichtlich Qualifikation und Gehalt entsprechen.
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Einen Sonderfall stellt das befristete Arbeitsverhältnis dar. Die Befristung läuft trotz Inanspruchnahme der Elternzeit weiter und bewirkt das Ende des Arbeitsverhältnisses zum vereinbarten Zeitpunkt. Der Zeitpunkt der Beendigung des befristeten Arbeitsverhältnisses verschiebt sich also nicht um die Dauer der Elternzeit.

3.) Wer erhält Elternzeit?

Arbeitnehmer haben Anspruch auf Elternzeit, wenn sie mit ihrem Kind, mit einem angenommenen Kind oder einem Kind in Vollzeitpflege in einem Haushalt leben und dieses Kind selbst betreuen und erziehen. Bei Geschiedenen kann auch der nicht sorgeberechtigte Elternteil die Elternzeit nehmen, wenn der sorgeberechtigte Elternteil zustimmt.

Anspruch auf Elternzeit haben aber auch Arbeitnehmer, die ihr Enkelkind im gemeinsamen Haushalt betreuen und erziehen und ein Elternteil des Kindes minderjährig ist oder sich im letzten oder vorletzten Jahr einer Ausbildung befindet, die vor Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen wurde und die Arbeitskraft des Elternteil voll beansprucht. Dabei besteht der Anspruch der Großeltern als Arbeitnehmer nur für Zeiten, in denen keiner der Elternteile des Kindes selbst Elternzeit beansprucht.

Das Kind muss im selben Haushalt leben und die Eltern müssen das Kind selbst betreuen und erziehen. Jedoch sind Unterbrechungen, z.B. durch Ferien- oder Krankenhausaufenthalte, bis zu 3 Monaten unerheblich ebenso wie zusätzliche Betreuungen durch Kinderkrippe, Kitas, Au-pair-Dienste oder Tagesmütter. Bei Auszubildenden wird die Ausbildungszeit für die Dauer der Elternzeit unterbrochen. Die Elternzeit wird auf Berufsbildungszeiten nicht angerechnet.

Bei mehreren Arbeitsverhältnissen besteht der Anspruch auf Elternzeit grundsätzlich in jedem einzelnen Arbeitsverhältnis. Aber Achtung: der Umfang einer möglichen Teilzeittätigkeit darf insgesamt nicht mehr als 30 Wochenstunden betragen.

4.) Wie wird die Elternzeit in Anspruch genommen?

Form:

Schriftform! Das Schreiben muss eigenhändig unterschrieben sein. Die Anzeige per E-Mail reicht nicht aus. Das Schreiben sollte datiert sein. Zu Beweiszwecken sollte das Schreiben für die eigenen Unterlagen kopiert werden.

Die Anzeige der Elternzeit ist gegenüber der Leitung des Unternehmens zu erklären, d.h. an die Geschäftsführung oder die Personalabteilung zu richten.

Wollen beide Elternteile Elternzeit beantragen, sollte jedes Elternteil eine eigene Erklärung an seinen Arbeitgeber richten, auch wenn beide bei demselben Arbeitgeber tätig sind. 

Fristen

Spätestens 7 Wochen vor Beginn der geplanten Elternzeit muss die Elternzeit vom Arbeitgeber schriftlich verlangt werden. Maßgebend für die Fristeinhaltung ist der Eingang des Schreibens beim Arbeitgeber. Deshalb empfiehlt es sich, den Eingang des Schreibens vom Arbeitgeber bestätigen zu lassen.
Wird die Frist nicht eingehalten, verzögert sich der Beginn der Elternzeit um die Zeitspanne der nicht eingehaltenen Frist. Ein zwischenzeitliches Fernbleiben von der Arbeit wäre rechtswidrig. Bloße Unkenntnis der Frist schützt nicht vor den Folgen! Eine Abkürzung der Frist ist nur bei unverschuldeten Hinderungsgründen möglich und wenn die Elternzeit sich unmittelbar an die Mutterschutzfrist anschließen soll. Dann kann die Elternzeit innerhalb von einer Woche nach Wegfall des Hinderungsgrundes nachgeholt werden (Bsp. Krankenhausaufenthalt der Mutter).
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Inhalt

Die Eltern haben zu erklären, für welche Zeiten innerhalb von 2 Jahren sie die Elternzeit nehmen möchten. Diese Erklärung ist verbindlich. Ist die Erklärung dem Arbeitgeber zugegangen, ist ein einseitiger Widerruf praktisch nicht möglich. Nur im gegenseitigen Einvernehmen kann dann die Erklärung nachträglich geändert werden.

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer die Elternzeit zu bescheinigen. Diese Bescheinigung kann u.U. bei der Beantragung des Elterngeldes nötig sein, es sei denn die Elterngeldstelle holt diese Auskünfte direkt beim Arbeitgeber ein.

5.) Aufteilung und Dauer der Elternzeit

Elternzeit kann höchstens bis zu Vollendung des dritten Lebensjahres eines Kindes genommen werden. Die Mutterschutzfrist führt nicht zur Verlängerung der Elternzeit über das 3. Lebensjahr hinaus, sondern wird auf die ab der Geburt des Kindes beantragte Elternzeit angerechnet. Bei einer Adoption/ Vollzeitpflege gelten die 3 Jahre Elternzeit ab Aufnahme des Kindes, längstens bis zur Vollendung des 8. Lebensjahres.

Die Verteilung ist auf zwei Zeitabschnitte möglich. Soll sich die Elternzeit auf mehr als 2 Zeitabschnitte beziehen, ist hierfür die Zustimmung des Arbeitgebers nötig. Ziel ist die größtmögliche Flexibilisierung bei der Aufteilung der Elternzeit. Die Eltern entscheiden, ob die Elternzeit von einem Elternteil alleine, von beiden zusammen oder abwechselnd und getrennt genommen wird.

Wenn beide Elternteile gleichzeitig Elternzeit nehmen, werden sie jeweils für bis zu 3 Jahre von der Arbeit freigestellt.

6.) Übertragung der Elternzeit

Maximal 12 Monate der Gesamtelternzeit können mit Zustimmung des Arbeitgebers auf die Zeit bis zur Vollendung des 8. Lebensjahres des Kindes übertragen werden. Eine Aufteilung des übertragbaren Zeitabschnitts ist möglich. Hier ist es ratsam, über die Übertragung der Elternzeit mit dem Arbeitgeber rechtzeitig zu reden und erzielte Einigungen schriftlich zu fixieren.

7.) Verlängerung der Elternzeit

Hat der Arbeitnehmer einmal die Zeiträume für die Elternzeit festgelegt, kann er grundsätzlich keine einseitigen Änderungen mehr vornehmen. Die Gestaltung ist bindend. Insofern trägt der Arbeitnehmer das Risiko für veränderte Umstände. Der Arbeitgeber wird geschützt, da er Vorkehrungen für den Arbeitsausfall aufgrund der Elternzeit treffen musste. Der Arbeitgeber kann sich aber mit Änderungswünschen einverstanden erklären. Deshalb ist jederzeit eine vorzeitige Beendigung oder eine nachträgliche Verlängerung der Elternzeit bis zum 3. Lebensjahr möglich, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Aber auf die Zustimmung hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch.

Ausnahme: Der Arbeitnehmer hat ein Recht auf eine Verlängerung seiner Elternzeit, wenn ein geplanter Wechsel in der Anspruchsberechtigung (also Wechsel von Mutter als Elternzeitberechtigte auf Vater als Elternzeitberechtigten oder umgekehrt) aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann. Dies hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen. Einer Zustimmung des Arbeitgebers bedarf es dann nicht. Die Elternzeit verlängert sich aufgrund der Erklärung des Arbeitnehmers.
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ABER: wenn innerhalb der ersten 2 Jahre Elternzeit das 3. Jahr Elternzeit gewünscht wird, bedarf es keiner Zustimmung durch den Arbeitgeber! Das Recht, die vollständigen 3 Jahre Elternzeit in Anspruch zu nehmen, darf nicht begrenzt werden. Manche Arbeitgeber werden hier entgegnen, dass ihre Zustimmung für solche Änderungen immer nötig ist. Dies widerspricht aber der Rechtsprechung!

8.) Verkürzung der Elternzeit

Eine Verkürzung ist ebenfalls nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich.

Ausnahmen: 

Bei Tod des Kindes endet die Elternzeit spätestens 3 Wochen nach dem Tod des Kindes unabhängig von einer Zustimmung des Arbeitgebers. Bei Eintritt eines besonderen Härtefalls (schwere Krankheit/ Tod eines Elternteils oder Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz der Familie = Einkommen sinkt auf Niveau des Sozialhilfesatzes): hier muss der Arbeitgeber zwar auch zustimmen, aber er darf seine Zustimmung nur verweigern, wenn dringende betriebliche Gründe einer Verkürzung der Elternzeit entgegenstehen. Dabei reicht allein das Einstellen einer Ersatzkraft für den Elternteil in Elternzeit nicht aus. Die Ablehnung der Verkürzung der Elternzeit kann vor den Arbeitsgerichten angegriffen werden. Geburt eines weiteren Kindes während der Elternzeit: die Eltern sollen hier die Möglichkeit erhalten, die Elternzeit neu zu planen.

Die vorzeitige Beendigung der Elternzeit wegen eines besonderen Härtefalls oder wegen der Geburt eines zweiten Kindes kann der Arbeitgeber nur innerhalb von 4 Wochen aus dringenden betrieblichen Gründen schriftlich ablehnen. Im Gegenzug sollten die Eltern – wenn möglich - die vorzeitige Beendigung der Elternzeit ebenfalls 4 Wochen vorher ankündigen. 

II. Teilzeitarbeit während der Elternzeit

Eine Teilzeittätigkeit während der Elternzeit ist zulässig. In Betracht kommt eine Tätigkeit beim bisherigen Arbeitgeber oder – mit Zustimmung des bisherigen Arbeitgebers – bei einem anderen Arbeitgeber bzw. als Selbstständiger. Das ursprüngliche Arbeitsverhältnis wird dann nur umgestaltet im Hinblick auf die Arbeitszeit. Allerdings sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer frei, auch andere Vereinbarungen für das Arbeitsverhältnis zu treffen.

Maximal dürfen bis zu 30 Wochenstunden gearbeitet werden. Eine Vereinbarung von mehr als 30 Wochenstunden ist zwar wirksam, aber dann befindet sich der Arbeitnehmer nicht mehr in Elternzeit.

Endet die Elternzeit lebt die früher vereinbarte Arbeitszeit wieder auf.

Ein eventuell vorhandener Betriebsrat hat einer bloßen Reduzierung der Arbeitszeit nicht zuzustimmen. Wird aber für die Teilzeit in der Elternzeit ein anderer Arbeitsplatz zugewiesen, handelt es sich um eine Versetzung, welche der Zustimmung des Betriebsrats bedarf.

1.) Tätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber oder selbstständige Tätigkeit

Die geplante Tätigkeit muss formlos und mit kurzer Beschreibung der Tätigkeit dem bisherigen Arbeitgeber angezeigt werden. Eine Untergrenze der Wochenstundenzahl gibt es nicht. Für die Aufnahme der Tätigkeit ist die Zustimmung des bisherigen Arbeitgebers erforderlich, da das bisherige Arbeitsverhältnis nur ruht. Die Ablehnung der Zustimmung ist nur aus dringenden betrieblichen Gründen zulässig.

Wenn eine Teilzeittätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber bereits besteht, gilt dort kein besonderer Kündigungsschutz.
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Der Arbeitgeber muss sich unter Angabe der schriftlichen Ablehnungsgründe innerhalb von 4 Wochen gegenüber dem Arbeitnehmer erklären. Hält der Arbeitgeber diese Frist nicht ein, so gilt seine Zustimmung als erteilt. Dies hat folgenden Hintergrund: Der bisherige Arbeitgeber bietet keine Teilzeitstelle an, so dass der Arbeitnehmer sich auf andere Teilzeitstellen bewerben muss. Ist die Bewerbung erfolgreich, muss rasch geklärt werden, ob der bisherige Arbeitgeber mit dieser Tätigkeit einverstanden ist. 

Stimmt der Arbeitgeber fristgemäß nicht zu, obwohl Gründe für eine Ablehnung nicht vorliegen, muss der Arbeitnehmer vor dem Arbeitsgericht auf Erteilung der Zustimmung klagen.

Beginnt der Arbeitnehmer ohne Zustimmung die Tätigkeit, kann der bisherige Arbeitgeber Unterlassung- oder Schadensersatzansprüche geltend machen. Allerdings bleibt der Arbeitsvertrag mit einem neuen Arbeitgeber wirksam und auch die Elternzeit mit dem bisherigen Arbeitgeber besteht fort. Eventuell kann der bisherige Arbeitgeber aber versuchen, den Arbeitnehmer nach Maßgabe von § 18 BEEG zu kündigen oder zumindest abzumahnen. Bei nur ehrenamtlichen Tätigkeiten muss nicht zugestimmt werden. Ebenso nicht, wenn eine Teilzeittätigkeit, die schon vor der Elternzeit neben dem Hauptberuf ausgeübt wurde, einfach weitergeführt wird.

2.) Verringerung der Arbeitszeit beim bisherigen Arbeitgeber 

Das BEEG enthält eine eigenständige Regelung zur Teilzeit während der Elternzeit. Während der Gesamtdauer der Elternzeit kann der Arbeitnehmer diesen Anspruch zweimal beanspruchen. Dies bedeutet, dass die Arbeitszeitverringerung für zwei Zeiträume verlangt werden kann und zwar durch jeden Elternzeitberechtigten. Allerdings bedeutet dies nicht, dass der Arbeitnehmer nach einer erfolgten Einigung über eine Arbeitszeitverringerung innerhalb einer bestimmten Periode einseitig eine weitere Verringerung der Arbeitszeit durchsetzen kann. Hintergrund ist, dass auch der Arbeitgeber planen muss und eine einmal getroffene Vereinbarung bindend für beide Parteien ist.

Nach § 15 Absatz 5 BEEG kann der Arbeitgeber seinen Antrag formlos stellen. Der Antrag muss eine Reduzierung der Arbeitszeit auf 30 Stunden oder weniger enthalten. Eine Untergrenze an Wochenstunden gibt es nicht. Eine Einigung zwischen den Parteien soll innerhalb von 4 Wochen nach Zugang des Antrags des Arbeitnehmers beim Arbeitgeber erfolgen. Allerdings führt das Verstreichen der Frist nicht zu einer Fiktion der Zustimmung des Arbeitgebers. Kommt es nicht zu einer Einigung oder erklärt sich der Arbeitgeber überhaupt nicht zum Antrag, muss der Arbeitnehmer seinen Anspruch auf Arbeitszeitverringerung nunmehr schriftlich geltend machen. Um keine Zeit zu verlieren, ist es daher empfehlenswert, von Anfang an den Antrag auf Arbeitszeitverringerung schriftlich unter Angabe der Arbeitszeitwünsche zu stellen. Dann ist mit diesem schriftlichen Antrag bereits die 2. Stufe nach § 15 Absatz 7 BEEG (=einklagbarer Anspruch auf Teilzeit) eingeleitet.

Eine schon vor der Elternzeit ausgeübte Teilzeit stellt nur eine Wiederaufnahme bzw. Fortsetzung dieser Teilzeittätigkeit dar. Dieses Recht des Arbeitnehmers bleibt bestehen. Ebenso unberührt bleibt das Recht des Arbeitnehmers, nach Ende der Elternzeit wieder zu der ursprünglich vereinbarten Arbeitszeit zurückzukehren. 

Ein darüber hinaus bestehendes Recht des Arbeitnehmers, die nur für die Elternzeit vereinbarte Teilzeit nach Ende der Elternzeit beizubehalten, ist gesetzlich nicht verankert. Wollen die Eltern auch nach Ende der Elternzeit in Teilzeit arbeiten, müssen sie ihren Anspruch nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (§ 8 TzBfG) durchsetzen.

Nach § 15 Absatz 7 BEEG bestehen 5 Voraussetzungen für die Durchsetzung des Anspruchs auf Arbeitszeitverringerung:
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· Beim Arbeitgeber sind insgesamt (nicht nur auf Betrieb abstellen) mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt. Es wird nach Köpfen gezählt, d.h. Teilzeitkräfte zählen nicht anteilig, sondern sind voll zu berücksichtigen; Azubis zählen nicht mit.

· Das Arbeitsverhältnis besteht ohne Unterbrechung länger als 6 Monate. Es genügt, wenn die 6 Monate im Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitszeitreduzierung vorliegen. Sie müssen noch nicht im Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs auf Arbeitszeitverringerung durch Antrag erreicht sein.

· Die Arbeitszeit soll für mindestens 2 Monate auf mindestens 15 bis höchstens 30 Wochenstunden reduziert werden.

· Dem Anspruch dürfen keine dringenden betrieblichen Gründe entgegenstehen. Der Arbeitgeber muss diese Gründe darlegen und beweisen. Betriebliche Gründe liegen vor, wenn die Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, den Arbeitsablauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich beeinträchtigen würde oder unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen würde. Dringlich sind diese Gründe, wenn die Arbeitszeitverringerung zu einer massiven Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen führt. Allein hohe Kosten für die Einrichtung des Teilzeitarbeitsplatzes reichen aber nicht aus. Auch eine grundsätzliche Entscheidung des Arbeitgebers gegen Teilzeit im Betrieb ist nicht ausreichend. Allerdings kann eine Ablehnung der Arbeitszeitreduzierung erfolgen, wenn der Arbeitsplatz nicht teilbar ist, der Arbeitnehmer mit seiner reduzierten Arbeitszeit nicht eingeteilt werden kann oder keine Beschäftigungsmöglichkeit besteht – bspw. wenn der Arbeitnehmer zunächst während der Elternzeit nicht arbeiten wollte und der Arbeitgeber daher eine Ersatzkraft eingestellt hat, die jetzt nicht ihrerseits ihre Arbeitszeit reduzieren will.

· Der Anspruch auf Arbeitszeitreduzierung muss dem Arbeitgeber 7 Wochen vor Beginn der geplanten Teilzeit in Schriftform mitgeteilt werden.  Der Antrag muss den Beginn und den Umfang der reduzierten Arbeitszeit enthalten und sollte die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit aufweisen.

Will der Arbeitgeber die Arbeitszeitreduzierung ablehnen, muss er dies innerhalb von 4 Wochen unter schriftlicher Angabe der Gründe gegenüber dem Arbeitnehmer tun. Die Versäumung dieser Frist oder die Nichtangabe der Ablehnungsgründe führt leider nicht automatisch zur Arbeitszeitverringerung. Dann muss der Arbeitnehmer seinen Anspruch vor dem Arbeitsgericht durchsetzen, d.h. auf die Zustimmung des Arbeitgebers zur Arbeitszeitverringerung klagen. Ab dem Zeitpunkt der Ablehnung oder der Versäumung der 4-Wochen-Frist kann Klage auf Zustimmung erhoben werden. Unter Umständen kann sich der Arbeitgeber dann im Arbeitsgerichtsprozess nicht mehr auf dringende betriebliche Gründe berufen, die er nicht innerhalb der 4-Wochen-Frist mitgeteilt hat.

Der Arbeitgeber kann auch grundsätzlich der Arbeitszeitreduzierung zustimmen, aber die Arbeitszeitverteilung ablehnen und hier von seinem Direktionsrecht Gebrauch machen. Allerdings hat er immer die Interessen des Arbeitnehmers zu berücksichtigen bspw. die Betreuungsmöglichkeiten für das Kind. So darf die vorgeschlagene Arbeitszeitverteilung nur aus dringenden betrieblichen Interessen abgelehnt werden.

III. Kündigungsschutz während der Elternzeit

1.) Kündigung durch den Arbeitgeber 

Es besteht ein absoluter Kündigungsschutz für Eltern, die sich in Elternzeit befinden oder während der Elternzeit Teilzeitarbeit leisten. 
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Wird die Teilzeittätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber geleistet, bezieht sich der Kündigungsschutz nur auf das ruhende Arbeitsverhältnis beim eigenen Arbeitgeber, nicht auf das Teilzeitarbeitsverhältnis beim fremden Arbeitgeber.

Der Kündigungsschutz beginnt mit dem Verlangen nach Elternzeit, höchstens jedoch 8 Wochen vor Beginn der Elternzeit. Die Kündigung, die trotzdem erfolgt, ist unwirksam. Innerhalb von 3 Wochen ist Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitgericht einzureichen. 

In besonderen Fällen kann ausnahmsweise eine Kündigung für zulässig erklärt werden, bspw. wenn der Betrieb oder die Abteilung stillgelegt wird und der Arbeitnehmer nicht in einem anderen Betriebsteil oder einer anderen Abteilung weiterbeschäftigt werden kann oder eine besonders schwere Pflichtverletzungen oder strafbare Handlungen die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für den Arbeitgeber unzumutbar machen. Hierzu muss aber immer die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde die Kündigung für zulässig erklären und zwar bevor die Kündigung ausgesprochen wird. Da die Behörde immer den betroffenen Arbeitnehmer anhört, erfährt der Arbeitnehmer frühzeitig vom Kündigungsvorhaben. Auch wenn die Behörde die Kündigung ausnahmsweise für zulässig erklärt, haben die Elternteile das Recht, Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht zu erheben.

2.) Kündigungsrecht der Eltern 

Das Arbeitsverhältnis lebt nach Ende der Elternzeit automatisch wieder auf. Wenn die Eltern kündigen wollen, haben sie eine Kündigungsfrist von 3 Monaten. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Dieses Kündigungsrecht stellt eine zusätzliche Möglichkeit dar. Daneben haben die Eltern das Recht zur ordentlichen Kündigung mit den für sie geltenden gesetzlichen, tariflichen oder vertraglichen Fristen, welche länger oder kürzer sein können als die 3-Monats-Frist des 19 BEEG. Und den Eltern steht das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund zu.

C) Die sozialen Rechte der Familie

I. Elterngeld

1.) Voraussetzung

Ein Sorgeberechtigter betreut ein Kind und kann deshalb höchstens in vermindertem Umfang erwerbstätig sein. Geschlecht oder Familienstand des Sorgeberechtigten sind egal ebenso wie die Frage, ob der Sorgeberechtigte vor der Kinderbetreuung eine Erwerbstätigkeit ausgeübt hat oder nicht. Das Elterngeld kann von Arbeitnehmern, Selbstständigen, Studierenden und Nichterwerbstätigen bezogen werden.

Anspruch auf Elterngeld hat, wer 

· einen Wohnsitz in Deutschland hat,

· mit seinem Kind in einem Haushalt lebt,

· dieses Kind selbst betreut und erzieht und

· keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt.

2.) Höhe des Elterngeldes

Das Elterngeld wird in der Höhe gestaffelt nach Maßgabe des in den zwölf Monaten vor der Geburt des Kindes durchschnittlich erzielten monatlichen Nettoeinkommens aus einer Erwerbstätigkeit gezahlt – höchstens jedoch € 1.800.
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Neu ab 01.01.2011: Für Nettoeinkommen von € 1.240 und mehr beträgt das Elterngeld 65%, für Nettoeinkommen von € 1.220 beträgt das Elterngeld 66% und für Nettoeinkommen zwischen € 1.000 und € 1.200 sind 67% anzusetzen. Arbeitslosengeld II-Empfänger erhalten kein Elterngeld mehr.

Liegt das monatliche Nettoeinkommen unter € 1.000, erhöht sich der Prozentsatz von 67% um 0,1 % für je € 2, um die das Einkommen den Betrag von € 1.000 unterschreitet, auf bis zu 100%.

- bei € 1.000
= 67%
= € 670

- bei € 800
= 77%
= € 616

- bei € 599
= 87%
= € 521

- bei € 400
= 97%
= € 388

Bei Einkommen von weniger als € 340 entspricht das Elterngeld dem Einkommen.

Bei Selbstständigen wird der weggefallene Gewinn nach Abzug der Steuern gestaffelt (65% bis 67%) ersetzt. Dafür wird auf den Steuerbescheid für den letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraum vor der Geburt zurückgegriffen.

Elternpaare, die im Kalenderjahr vor der Geburt ihres Kindes gemeinsam ein zu versteuerndes Einkommen von mehr als € 500.000 bezogen, haben keinen Anspruch auf Elterngeld. Für Alleinerziehende entfällt der Elterngeldanspruch ab einem zu versteuernden Einkommen von mehr als € 250.000.

Elterngeld wird mindestens in Höhe von € 300 gezahlt. Dies gilt auch, wenn vor der Geburt des Kindes kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit erzielt wurde. 

Eine Teilzeitbeschäftigung steht dem Anspruch auf Elterngeld nicht entgegen. Das Teilzeiteinkommen wird aber berücksichtigt. Die Mutter oder der Vater, der in Teilzeit arbeitet, erhält dann 67% aus der Differenz zwischen dem früheren und dem aktuellen Einkommen.

Lebt der Sorgeberechtigte mit zwei Kindern unter 3 Jahren oder mit drei oder mehr Kindern, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in einem Haushalt, so wird das Elterngeld um 10%, mindestens um € 75, erhöht. Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich das Elterngeld um je € 300 für das zweite und jedes weitere Kind.

Elterngeldrechner: www.bmfsfj.de/elterngeldrechner
3.) Bezugszeitraum für das Elterngeld

Elterngeld kann in der Zeit vom Tag der Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes bezogen werden. Für angenommene Kinder kann Elterngeld ab Aufnahme für die Dauer von bis zu 14 Monaten, längstens bis zur Vollendung des 8. Lebensjahres des Kindes bezogen werden.

Die Eltern haben insgesamt einen Anspruch auf 12 Monatsbeträge. Bleibt der andere Elternteil, der bisher weiter erwerbstätig war, zwei weitere Monate zu Hause oder arbeitet nur Teilzeit, kann Elterngeld für diese zwei weiteren Monate beansprucht werden. Eltern können also zusammen höchstens 14 Monate Elterngeld beziehen. Ein Elternteil kann also mindestens für zwei und höchstens für 12 Monate Elterngeld beziehen. 

Eine Ausnahme besteht für Alleinerziehende. Sie erhalten Elterngeld für volle 14 Monate, wenn sie das alleinige Sorgerecht oder zumindest das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht haben, nur noch eine Teilzeittätigkeit von maximal bis zu 30 Wochenstunden ausüben und der andere Elternteil weder mit dem Alleinerziehenden noch mit dem Kind in einer Wohnung lebt. 
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Ebenso können 14 Monate Elterngeld bezogen werden, wenn die Betreuung durch den anderen Elternteil unmöglich ist (bspw. bei schwerer Erkrankung oder bei Gefährdung des Kindeswohls).

Die Regelungen gelten für verheiratete Paare als auch für unverheiratete Paare, welche das gemeinsame Sorgerecht haben.

Die Elternzeit ist frei aufteilbar, solange nur jeder Elternteil mindestens 2 Monate das Kind betreut. Die Eltern können auch 7 Monate Elternzeit gleichzeitig nehmen und beide bekommen dann Elterngeld. Die Eltern können sich auf Antrag auch nur die Hälfte des Elterngeldbetrages auszahlen lassen, so dass sich der Auszahlungszeitraum verdoppelt.

4.) Antragstellung
Das Elterngeld ist schriftlich bei der Elterngeldstelle zu beantragen. Es wird rückwirkend nur für die letzten drei Monate vor Beginn des Monats geleistet, in dem der Antrag auf Elterngeld eingegangen ist. Im Antrag ist anzugeben, für welche Monate Elterngeld beantragt wird. Diese Entscheidung der Eltern kann bis zum Ende des Bezugszeitraums des Elterngeldes ohne Angabe von Gründen einmal geändert werden. In besonderen Härtefällen (Eintritt einer schweren Krankheit, Tod eines Elternteils, erhebliche Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz der Eltern) ist eine weitere Änderung zulässig.

II. Kindergeld

Das Kindergeld wird auf Antrag durch die Familienkasse gezahlt. Der Antrag ist bei dem Standesamt der Gemeinde erhältlich, bei welcher das Kind angemeldet wird. Das Kindergeld dient dem teilweisen Ausgleich der mit dem Kind verbundenen Mehraufwendungen. Die letzte Erhöhung des Kindergeld erfolgte am 01.01.2010 – um € 20. Aktuell beträgt das monatliche Kindergeld für das erste und zweite Kind je € 184; für das dritte Kind € 190 und ab dem vierten Kind € 215. 

In der Regel wird das Kindergeld für Kinder bis zum 18. Lebensjahr gezahlt. Befindet sich das Kind in der Ausbildung, wird das Kindergeld bis zum 27. Lebensjahr gezahlt. Die Einkünfte und Bezüge des Kindes dürfen aber nicht mehr als € 8.004 jährlich betragen. Von diesem Jahresbruttoverdienst des Kindes können Werbekosten in tatsächlicher Höhe, mindestens aber der Pauschbetrag i.H.v. € 920 abgezogen werden. Ebenso wird der Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung abgezogen.

Alternativ kann ein Kinderfreibetrag in Anspruch genommen werden, wenn dieser günstiger ist. Dann würde bei der Einkommenssteuererklärung der Freibetrag angesetzt werden und das bereits gezahlte Kindergeld müsste erstattet (gegengerechnet) werden.

Für bedürftige Familien gibt es darüber hinaus die Möglichkeit eines sogenannten Kinderzuschlags als Ergänzungsleistung zum Kindergeld. In diesen Fällen können die Eltern mit ihrem Einkommen zwar noch ihren eigenen Lebensunterhalt abdecken (Erreichung der Mindesteinkommensgrenze), aber nicht mehr den ihrer Kinder. Der maximal Zuschlag beträgt € 140 pro Kind und Monat. Der Kinderzuschlag ist eine Sozialleistung und wird ausschließlich von den Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit, die ebenfalls für die Zahlung des Kindergeldes zuständig sind, gezahlt und ist auch dort zu beantragen.

III. Steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten

Doppelverdiener und Alleinerziehende können 2/3 der nachgewiesenen Betreuungskosten, höchstens aber € 4.000 pro Kalenderjahr und Kind, steuerlich absetzen. Bei der Allein- 
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Verdiener-Ehe sind Betreuungskosten bis zum 3. Lebensjahr des Kindes nicht absetzbar, da 

die Mutter zu Hause ist. Vom 3. bis zum 6. Lebensjahr sind dann ebenfalls 2/3 der nachgewiesenen Betreuungskosten, höchstens € 4.000 pro Kalenderjahr und Kind, steuerlich absetzbar.

 IV. Krankenversicherung und Pflegeversicherung

Die gesetzliche Krankenversicherung und die soziale Pflegeversicherung bleiben erhalten, solange Elterngeld in Anspruch genommen wird. Das Elterngeld bleibt für die Pflichtmitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung und Pflegeversicherung beitragsfrei. Freiwillige Mitglieder bei der gesetzlichen Krankenversicherung (Verdienst oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze bzw. bei selbstständiger Tätigkeit) sind i.d.R. über ihren gesetzlich versicherten Partner familienversichert. Wird eine Teilzeittätigkeit ausgeübt, prüfen die Krankenkassen, ob ein eigener Beitrag zu entrichten ist. Bei einer Teilzeittätigkeit im Angestelltenverhältnis ist bis zu einem Verdienst von monatlich € 400 kein eigener Krankenkassenbeitrag zu zahlen. Bei einer Teilzeittätigkeit als Selbstständiger bleibt ein monatlicher Verdienst bis zu € 365 beitragsfrei. Für privat Versicherte besteht die Beitragspflicht fort.

V. Gesetzliche Rentenversicherung

Für die ersten drei Jahre, also bis zum 3. Lebensjahr des Kindes, besteht eine Pflichtversicherung und zwar unabhängig davon, ob in dieser Zeit Elternzeit in Anspruch genommen wird. Für diese Zeit der Kindererziehung werden Rentenanwartschaften begründet. Diese sogenannte Erziehungszeit wird aber nur einmal angerechnet. Nehmen beide Eltern Elternzeit haben sie ein Wahlrecht, wem die Zeit angerechnet wird. Daneben werden für jedes Kind zehn Jahre Erziehungszeit lediglich rentensteigernd angerechnet - sogenannte Berücksichtigungszeiten. Diese Einbeziehung in die Rentenberechnung führt im Ergebnis u.U. zu einer günstigeren Einstufung beitragsfreier Zeiten (Gesamtleistungsbewertung). Bei langjährigen Versicherten kann es auch zur Anrechnung zusätzlicher Entgeltpunkte kommen.

VI. Arbeitslosenversicherung

Bei Vorliegen folgender Voraussetzungen entsteht ein Pflichtversicherungstatbestand:

· Erziehung eines Kindes, welches das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet hat

· gewöhnlicher Aufenthalt im Inland oder Anspruch auf Kindergeld 

· unmittelbar vor der Kindererziehung muss ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis bestanden haben

Bei gemeinsamer Erziehung muss diese Erziehungszeit wieder einem Elternteil zugeordnet werden.

Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht, wenn die Eltern eine versicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung von bis zu 30 Wochenstunden suchen und den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit zur Verfügung stehen. Zudem müssen sie in einer Rahmenfrist von 3 Jahren mindestens für 12 Monate versicherungspflichtig beschäftigt gewesen sein.
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Dieses Script enthält nur einige wichtige Hinweise.

Es ersetzt keine umfassende Rechtsberatung und stellt auch keine Rechtsberatung dar.

Bitte informieren Sie sich bei auftretenden Fragen und Problemen bei den zuständigen Beratungsstellen (Agentur für Arbeit, Krankenversicherung, Rentenversicherungsträger) sowie bei einem Anwalt Ihres Vertrauens. 

Gerne stehe ich Ihnen für weitere Auskünfte/ Beratungen zur Verfügung.

Stand: 16.02 .2011

Verwendete Literatur/ Quellen:

· MuSchG

· BEEG

· Urteile des BAG

· Buchner – Becker, Mutterschutzgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, 

Beck`sche Kommentare zum Arbeitsrecht, 8. Auflage
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